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Änderungen Antragsformulare 2010

Alle Antragsformulare

· Jährliche Prioritäten 2010: 

· Europäisches Jahr der Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung

· Jugendarbeitslosigkeit
· Globale Herausforderungen (wie zB.: nachhaltige Entwicklung, Klimawandel, Migration und die Milleniums-Entwicklungsziele)
· Offizielles Begleitschreiben muss nicht mehr hinzugefügt werden (siehe Checklist), wird aber von der österreichischen NA trotzdem empfohlen!

· Teil I Angaben zum Projekt und Zusammenfassung, Hauptthemen: soziale Eingliederung als Hauptthema wurde entfernt. 
· Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse (DEOR): falls hierfür Gelder beantragt, muss ein Programm über die geplanten Aktivitäten beigefügt werden; sowie zusätzliche Infos der Zielgruppe.  

· Teil V Projektbeschreibung, Kästchen „Partnergruppen, Themen und Aktivitäten“: Unterpunkt „Praktische Vorkehrungen zur Durchführung der Aktivität  (Verpflegung, Unterkunft, Transport, etc.)“ wurde hinzugefügt.
· Teil VIII, Rechtsverbindliche Unterschrift: letzter Satz (Der Antragsteller verpflichtet die am Projekt beteiligten Organisationen und TeilnehmerInnen über die Erfordernisse und Praktiken im Programm JUGEND IN AKTION  hinsichtlich des Datenschutzes zu informieren).
· Teil IX: Ehrenwörtliche Erklärung: Erster Satz (Ich, der/die Unterzeichnende suche hiermit um eine Förderung des Jugend in Aktion Programms in der Höhe von EUR ……………….. an, um die in dem Antragsformular erläuterte Aktion durchzuführen.) & letzter Absatz (Durch Unterschreiben des Antragsformulars akzeptiere ich alle im JUGEND IN AKTIONs-Programmhandbuch, auf den Webseiten der Europäischen Kommission, den Nationalagenturen und der Exekutivagentur veröffentlichten Bedingungen.) neu. 
Aktionsspezifische Änderungen

Aktion 1.1

· Förderfähige TeilnehmerInnen: nicht mehr wie bisher „eine geringe Anzahl darf zwischen 25 & 30 Jahre alt sein, sondern reglementiert auf bis zu 20% (höchstens 20% der TN dürften zwischen 25 & 30 Jahre alt sein.

· Seite 3: Neues Kästchen eingefügt: „Zusammensetzung der Partnerschaft“.

· Nur mehr one-sided funding - keine separate Antragstellung mehr für bi- und trilaterale Jugendbegegnungen (D.h. wie bei multilateralen wird der Antrag im Namen aller beteiligter Partner in dem Land gestellt, wo die Begegnung stattfindet). Dementsprechende Änderungen in den vorgesehenen Feldern des Antragsformulars. 
Aktion 1.2

· Seite 7, Teil V Projektbeschreibung: Neues Kästchen „Schutz und Sicherheit“. 

· Seite 7, Teil V Projektgestaltung: nicht mehr wie bisher „Projektübersicht“ sondern ein „Programm“ gefordert. 

Aktion 1.3

· S 11, Teil VI Finanzplan: Neue Nummerierung der einzelnen Posten, sowie zusätzlich angeführte Budgetposten bei der Ko-Finanzierung. 

Aktion 2:


· Seite 2, Hauptthemen der Aktivität: Katastrophenschutz wurde herausgenommen. 

· Teil VI Finanzplan Teil A: nur mehr 90% der tatsächlichen Reisekosten können beantragt werden. (dementsprechende Änderungen auch in der Aufstellung in Teil C)

· Ehrenkodex: neu: Satz eingefügt, dass Freiwilliger bisher noch keinen EFD absolviert hat. Dieser Satz muss auch in der Aktivitätsvereinbarung bestätigt/unterschrieben werden. 

Aktion 3.1 Training & Networking & Aktion 4.3

· Teil VI Finanzplan: neue Nummerierung der einzelnen Budgetposten

Aktion 5.1 

· Projektlaufzeit: nicht mehr wie bisher 3 – 9 Monate sondern 3 – 18 Monate. 

· Teil V Projektbeschreibung, Ziele und Prioritäten: „Themen“ hinzugefügt, bei der Aufzählung, was in diesem Feld alles beschrieben werden soll.

· Teil VI Finanzplan: Neue Nummerierung der einzelnen Posten, sowie zusätzlich angeführte Budgetposten bei der Ko-Finanzierung. 
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